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Pauschalmodell

Folie 2

Restkostenpauschale

� festgelegt individuell für jedes Projekt 

auf Grundlage der beantragten Sachausgaben

Personalausgaben 

Förderfähige Ausgaben

%

Einzelausgaben



Festbetragsfinanzierung auf Grundlage eines Pauschalmodells

Folie 3

ZUWENDUNGSFÄHIGE AUSGABEN

Personalausgaben        +       Restkostenpauschale

� Eigenpersonal � Personalausgaben des 

Zuwendungsempfängers

� Fremdpersonal � Projektpersonal, welches nicht in 

den Dienstbetrieb des Zuwendungsempfängers 

eingebunden, die neben dem angestellten 

Eigenpersonal direkt im Projekt tätigen Personen

� Restkosten � projektbezogene Sachausgaben, z. B. 

Ausgaben für Verwaltung, Dienstleistungen Dritter 

(Einzelaufträge), Ausgaben für Veranstaltungen, 

Fahrtkosten Projektpersonal, Öffentlichkeitsarbeit, 

Verbrauchsmaterial

� Diese Ausgaben sind als Einzelausgaben zu beantragen

� Festlegung der Restkostenpauschale von der SAB

= prozentuales Verhältnis Sachausgaben zu

Personalausgaben

� Arbeitnehmer-Brutto und gesetzliche/tarifliche 

Personalnebenkosten 

� Förderung nach TVöD bis TG 9



Restkostenpauschale – beispielhafte Bewilligung
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BEWILLIGUNG DES PROJEKTES

Personalausgaben 10.000 EUR

Restkosten 3.000 EUR

Zuwendungsfähige Projektausgaben 13.000 EUR

Restkostenpauschale 30 %

Eigen- oder Drittmittel 650 EUR (5 %)

Fördersatz 95 %

Zuwendung = Festbetrag 12.350 EUR

Personalausgaben = Ausgaben für Eigen-
und Fremdpersonal

Restkosten = projektbezogene Sachausgaben

Eigenanteil in Höhe von mindestens 5 % ist 
zu erbringen z. B. Mittel Dritter, zweckgebundene 
Spenden, eigene Barmittel

Restkostenpauschale wird von der SAB nach Prüfung 
der beantragten Sachausgaben festgelegt



Restkostenpauschale – beispielhafte Abrechnung
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Abrechnung der Restkosten

� Darstellung von Einzelausgaben in der 
Belegliste entfällt

� Vorlage von Einzelnachweisen ist nicht
erforderlich

Abrechnung der Personalausgaben

� Ausgaben sind in der Belegliste darzustellen
� Einzelnachweise können von der SAB 

stichprobenartig angefordert werden
� Tätigkeitsnachweise sind nur für das 

Fremdpersonal zu führen

ABRECHNUNG DES PROJEKTES

Abgerechnete Personalausgaben 9.000 EUR

Anerkannte Personalausgaben 9.000 EUR

Restkostenpauschale 
30 %

2.700 EUR 

Zuwendungsfähige Projektausgaben 11.700 EUR

Ausgezahlte Zuwendung 11.700 EUR

Bei der Abrechnung des Vorhabens bleibt der Anteil der staatlichen 

Förderung konstant, wenn mindestens in dieser Höhe zuwendungsfähige 

Projektausgaben anfallen. 



Aktuelle Informationen und Vordrucke
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


